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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Rechtssatz

Hat ein Haftungsp8ichtiger im gesamten Verwaltungsverfahren kein substantiiertes Vorbringen erstattet, warum er im

Zeitraum seiner Geschäftsführung an der Erfüllung seiner abgabenrechtlichen P8ichten gehindert gewesen wäre, so ist

eine von der Abgabenbehörde angenommene schuldhafte Pflichtverletzung nicht als rechtswidrig zu erkennen.
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